
 Stadt Varel 
Der Bürgermeister 
 
 
Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung Varel, 12. Oktober 2010 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 312/2010 
 

Beratungsfolge Status Termin Art der Beratung 
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport öffentlich 02.11.2010 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich  Vorberatung 

Rat öffentlich  Entscheidung 

 
Sachbearbeiter/in: 
 
gez. Sabine Spranger 

Fachbereichsleiter/in: 
 
gez. Rolf Heeren 

 
 
Einrichtung einer offenen Ganztagsschule in Langendamm 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Mit Schreiben vom 08.10.2010 stellt die Grundschule Langendamm den Antrag auf  
auf Einführung einer offenen Ganztagsschule zum Schuljahr 2011/12  
 
Dieser Antrag sieht freiwillige Nachmittagsangebote an drei Tagen in der Woche vor. Die 
Einführung soll mit den Jahrgängen 3 und 4 beginnen - mit dem Ziel der Ausweitung auf alle 
Jahrgänge in den folgenden Schuljahren. 
 
Gemäß § 23 Abs. 1 NSchG können allgemeinbildende Schulen mit Ausnahme der der A-
bendgymnasien als Ganztagsschulen geführt werden. Eine Ganztagsschule ergänzt den 
Unterricht an mindestens vier Tagen der Woche zu einem ganztägigen Unterrichts-, Förder- 
und Freizeitangebot; es können auch Ganztagsschulen mit einem ganztägigen Unterrichts-, 
Förder- und Freizeitangebot an drei Tagen der Woche zugelassen werden. Die Teilnahme 
an dem zusätzlichen Förder- und Freizeitangebot ist in der Regel freiwillig. Unterricht und 
zusätzliches Förder- und Freizeitangebot sollen acht Zeitstunden an einem Tag nicht über-
schreiten. 
 
Die besondere Organisation nach § 23 Abs. 1 NSchG bedarf der Genehmigung der Schul-
behörde. Die Genehmigung wird erteilt, wenn ein geeignetes pädagogisches Konzept vor-
liegt und die organisatorischen, personellen und sachlichen Voraussetzungen geschaffen 
sind. Ein Antrag der Schule kann gemäß § 23 Abs. 4 NSchG nur im Einvernehmen mit dem 
Schulträger gestellt werden. 
 
Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, das Einvernehmen zu dem Antrag gemäß § 23 Abs. 4 
NSchG herzustellen.  
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Varel stellt gemäß § 23 Abs. 4 NSchG das Einvernehmen zu dem Antrag der 
Grundschule Langendamm auf Einführung einer offenen Ganztagsschule zum Beginn des 
Schuljahres 2011/2012 her. 
 
 
 


